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FRÜHZEITIGE BETEILIGUNG DER BEHÖRDEN (gem. § 4 Abs. 1 BauGB): 
Mit Schreiben vom 14.11.2019 wurde die Beteiligung der Behörden durchgeführt.  
Folgende Behörden haben eine Stellungnahme abgegeben: 

- Regierungspräsidium Stuttgart ï 09.01.2020 
- Regierungspräsidium Freiburg ï 27.12.2019 
- Regionalverband Heilbronn-Franken ï 10.01.2020 
- Landratsamt Heilbronn ï 15.01.2020 
- Netze BW GmbH ï 21.11.2019 
- Gemeinde Hüffenhardtï 14.01.2020 

 
Die Industrie- u. Handelskammer Heilbronn-Franken, die Handwerkskammer Heilbronn-Franken, die Stadt Bad Rappenau, die Gemeinde Haßmersheim 
und der Zweckverband Bodensee-Wasserversorgung haben Stellungnahmen ohne Anregungen oder Bedenken abgegeben. 
 
 
 
BETEILIGUNG DER ÖFFENTLICHKEIT (gem. § 3 BauGB): 
Die Beteiligung der Öffentlichkeit ist durch öffentliche Auslage der Planunterlagen im Zeitraum vom 22.11.2019 bis zum 17.01.2020 erfolgt.  
Es wurden keine Stellungnahmen abgegeben. 
 
 
 
Nachfolgend sind jeweils auf der linken Blatthälfte die Stellungnahmen der Behörden dargestellt, auf der rechten Blatthälfte sind die Behandlungsvor-
schläge der Planer gegenübergestellt. 
 
 

 
Eberstadt, den 12.01.2021 

 
 

Dipl. Ing. Andreas Braun 

Beratender Ingenieur BDB 
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Die Trasse der Erdgasfernleitung SEL (Süddeutsche Erdgasleitung) wird in 
den Bebauungsplan übernommen. 
 
 
 
Die Waldfläche hat keine besondere Schutz- und Erholungsfunktion. Dies 
wird im Grünordnerischen Beitrag und im Umweltbericht dargelegt. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Die höhere Forstbehörde wird am Verfahren beteiligt. 
 
 
Kenntnisnahme 
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Für das Plangebiet wurde ein ingenieurgeologisches Gutachten als Vorun-
tersuchung erstellt. 
 
 


